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Was sind denn die "üblichen Regeln", abgesehen von den Fächern?

In der Privatwirtschaft würde man da nach Betriebszugehörigkeit, sozialen Faktoren etc.
schauen.

Ich würde mal denken, dass an Schulen ähnlich verfahren wird.. also die junge Kollegin,
Beamtin, ohne Kinder, ledig und mit überbesetzten Fächern vllt eher gehen muss als der ältere
Kollege mit 2 schulpflichtigen Kindern, der noch Angestellter ist, selbst wenn er die gleichen
Fächer unterrichtet?

Nach meinem Gefühl ist die größte Angst von KuK in der Situation, an Schulen hinversetzt zu
werden, wobei sie auf diese Wahl keine Mitsprachemöglichkeit haben und dann z.B. an einer
Gesamtschule im Brennpunkt zu landen. Dies, obwohl sie vorher jahrelang nur in der
gymnasialen Oberstufe am Berufskolleg oder Weiterbildungskolleg gearbeitet haben. Und,
schlimmer noch, von dieser zugewiesenen Stelle nicht mehr wegzukommen, weil an der Schule
Lehrermangel herrscht. Wer geht auch freiwillig an eine Schule mit vielen Problemen.

Eine berechtigte Angst?
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